
Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 

§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich 
(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten aus-
schließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichenden 
Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kun-
den vorbehaltlos ausführen. Auch jeglichen nach-
träglichen vertragsändernden Bestimmungen des 
Käufers wird widersprochen; sie werden uns gegen-
über nur wirksam, wenn wir diesen Änderungen 
schriftlich zustimmen. 
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages ge-
troffen werden, sind in unserer Auftragsbestätigung 
schriftlich niedergelegt. 
(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegen-
über Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB. 
Sollte der Käufer Verbraucher i. S. d. § 13 BGB sein, 
muss er uns unverzüglich schriftlich benachrichtigen 

 
§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen 

(1) Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB 
zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 
2 Wochen annehmen. 
(2) Wir behalten uns das Recht vor, die Warenbe-
schreibung im Hinblick auf die Spezifizierung inso-
weit abzuändern, als gesetzliche Erfordernisse zu 
berücksichtigen sind, soweit durch diese Änderung 
keine Verschlechterung der Waren hinsichtlich Qua-
lität und Brauchbarkeit auftreten. 
(3) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen 
und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für sol-
che schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ be-
zeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf 
der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung. 

 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, gelten unsere Preise „ex works“ (in-
coterms 2010), ausschließlich Verpackung; diese 
wird gesondert in Rechnung gestellt. 
(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unse-
ren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher 
Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rech-
nung gesondert ausgewiesen. 
(3) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schrift-
licher Vereinbarung. 
(4) Zahlungen haben durch Banküberweisung zu er-
folgen, Wechsel- oder Scheckzahlungen erkennen 
wir nicht als Erfüllung an. 
(5) Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtun-
gen nicht vertragsgemäß nach, sind wir berechtigt, 
jede weitere Lieferung – auch aus anderen 

Aufträgen – einzustellen. Unsere gesetzlichen 
Rechte wegen Verzuges bleiben davon unberührt. 
(6) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festge-
stellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Au-
ßerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehal-
tungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
Bei Mängelrügen darf der Kunde Zahlungen nur in 
einem Umfang zurückhalten, die in einem angemes-
senen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmän-
geln stehen. Der Kunde kann Zahlungen nur zurück-
halten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht 
wird, über deren Berechtigung objektiv kein Zweifel 
bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, 
sind wir berechtigt, die uns dadurch entstandenen 
Aufwendungen vom Kunden ersetzt zu verlangen. 

 
§ 4 Lieferzeit 

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit 
setzt die abschließende Klärung aller technischen 
Fragen voraus. 
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt 
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Ein-
rede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder ver-
letzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so 
sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendun-
gen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprü-
che bleiben vorbehalten. 
(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorlie-
gen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs o-
der einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsa-
che in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem 
er in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein 
Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB o-
der von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den 
gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines 
von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde 
berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Inte-
resse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall 
geraten ist. 
(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns 
zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässi-
gen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden un-
serer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzu-
rechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverlet-
zung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 
(7) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestim-
mungen, soweit der von uns zu vertretende Lie-
ferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 



wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall 
ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 
(8) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs 
für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer 
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 
3% des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 
15% des Lieferwertes. 
(9) Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussper-
rungen, Verkehrsstörungen und behördliche Verfü-
gungen sowie Lieferterminüberschreitungen von 
Vorlieferanten, Betriebsstörungen, z. B. außerge-
wöhnlicher Ausfall von Arbeitskräften durch Unfälle 
und Epidemien, unvorhersehbare Maschinenaus-
fälle, nachträgliche Materialverknappungen, Import- 
oder Exportrestriktionen, alle Fälle höherer Gewalt 
wie z. B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Einfuhrver-
bote aufgrund Embargoentscheidungen und andere 
vom Verkäufer oder diesem zuarbeitenden Betrieb 
nicht zu vertretende Umstände befreien uns für die 
Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Lieferfä-
higkeit beeinträchtigen, von der Lieferpflicht. In den 
vorgenannten Fällen verlängern sich Lieferfristen 
und -termine um die Dauer der Behinderung, längs-
tens jedoch um 4 Monate. Nach Ablauf von 4 Mona-
ten ist der Käufer unbeschadet anderer gesetzlicher 
Rücktrittsrechte zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt; bereits geleistete Zahlungen werden zurücker-
stattet.  
(10) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes 
geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 
 

§ 5 Warenlieferung – Gefahrenübergang 
(1) Die Warenlieferung soll in der Weise erfolgen, 
dass der Käufer die Waren in unseren Geschäfts-
räumen entgegennimmt, sobald wir den Käufer be-
nachrichtigt haben, dass die Ware zur Abholung be-
reitsteht, oder, soweit ein anderer Lieferort mit dem 
Verkäufer vereinbart wurde, durch Anlieferung der 
Ware an diesem Ort. 
(2) Soweit es um die Lieferung von Massengütern 
geht, dürfen wir bis zu 3 % mehr oder weniger der 
Warenmenge anliefern, ohne den Kaufpreis anglei-
chen zu müssen, und es ist vereinbart, dass die der-
art gelieferte Warenmenge als vertragsgerecht an-
gesehen wird. 
(3) Wenn der Käufer sich am Fälligkeitstag im An-
nahmeverzug befindet, muss er dennoch den Kauf-
preis zahlen. Wir können in diesen Fällen die Einla-
gerung der Ware auf Risiko und Kosten des Käufers 
vornehmen. Auf Wunsch des Käufers werden wir die 
Waren auf Kosten des Käufers versichern. 
(4) Das Risiko der Beschädigung oder des Verlustes 
der Ware geht auf den Käufer über, soweit die Ware 
nicht in unseren Geschäftsräumen ausgeliefert wird, 
im Zeitpunkt der Übergabe oder in dem Zeitpunkt, in 
dem sich der Käufer im Annahmeverzug befindet; 
soweit die Ware an unseren Geschäftsräumen aus-
geliefert wird („ex works“, Incoterms 2010) in dem 
Zeitpunkt, in dem der Verkäufer den Käufer darüber 
informiert, dass die Ware zur Abholung bereitsteht. 

 
§ 6 Mängelhaftung 

(1) Der Kunde hat jede Lieferung unverzüglich bei 
Anlieferung eingehend auf Mängel (auch Mengen-
abweichung oder Falschlieferung) zu untersuchen 
und muss die Lieferung vor einem Umbau oder Ein-
bau in eine andere Sache nochmals eingehend auf 
Mangelfreiheit untersuchen. Mängel sind spätes-
tens am 3. Werktag nach Erhalt der Lieferung und 
nach erneuter Untersuchung vor einem Einbau in 
Textform unter genauer Bezeichnung des Mangels 
uns gegenüber zu rügen. Zeigt sich später ein bei 
Anlieferung oder vor Einbau zunächst nicht erkenn-
barer Mangel oder wird dem Kunden von einem Drit-
ten ein Mangel angezeigt, muss der Kunde ebenso 
spätestens am 3. Werktag nach Erkennen des Man-
gels bzw. der Mitteilung uns den Mangel in Textform 
anzeigen. Kommt der Kunde seinen Untersu-
chungs- und Rügepflichten nicht oder nicht hinrei-
chend nach, ist unsere Mängelhaftung nach § 377 
Abs. 2, 3 HGB ausgeschlossen. 
(2) Bei Nacherfüllung tragen wir die Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache 
vom Kunden an einen anderen Ort als den Erfül-
lungsort verbracht wurde.  
(3) Schlagen mindestens drei Versuche der Nacher-
füllung fehl, ist sie objektiv oder subjektiv unmöglich 
oder uns unzumutbar, ist der Kunde nach seiner 
Wahl nur berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 
verlangen, weitere Ansprüche bestehen nicht. Eine 
Nacherfüllung ist uns wegen Unverhältnismäßigkeit 
unzumutbar, sofern der Nacherfüllungsaufwand ein-
schließlich Transport-, Wege- und Arbeitskosten so-
wie Aufwand für Aus-, Um- oder Einbau insgesamt 
150% des Nettopreises für den vom Mangel be-
troffenen Teil der Lieferung übersteigt. 
(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsver-
letzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaf-
tung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. 
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Ver-
tragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, ty-
pischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(6) Soweit dem Kunden ein Anspruch auf Ersatz des 
Schadens statt der Leistung zusteht, ist unsere Haf-
tung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
dens begrenzt. 
(7) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt un-
berührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(8) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes 
geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen. 



(9) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche be-
trägt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregres-
ses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie 
beträgt maximal fünf Jahre, gerechnet ab Abliefe-
rung der mangelhaften Sache. 

 
§ 7 Gesamthaftung 

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadenser-
satz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
– ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Scha-
densersatzansprüche aus Verschulden bei Ver-
tragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzun-
gen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz 
von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 
(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit 
der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt. 
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegen-
über ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadens-
ersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsa-
che bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Lie-
fervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der 
Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme 
der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Ver-
wertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kun-
den – abzüglich angemessener Verwertungskosten 
– anzurechnen. 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleg-
lich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbei-
ten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf ei-
gene Kosten rechtzeitig durchführen. 
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter 
hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO 
erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, 
haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall. 
(4) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im or-
dentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er 
tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich 
MWSt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Wei-
terveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter ver-
kauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung 
bleibt der Kunde auch nach der Abtretung 

ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflich-
ten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, so-
lange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht 
in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein An-
trag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenz-
verfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vor-
liegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen 
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) 
die Abtretung mitteilt. 
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache 
durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehören-
den Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, ein-
schließlich MWSt) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übri-
gen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelie-
ferte Kaufsache. 
(6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehö-
renden Gegenständen untrennbar vermischt, so er-
werben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaend-
betrag, einschließlich MWSt) zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermi-
schung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 
die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteil-
mäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt 
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigen-
tum für uns. 
(7) Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur Si-
cherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die 
durch die Verbindung der Kaufsache mit einem 
Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 
(8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Si-
cherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit frei-
zugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicher-
heiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Si-
cherheiten obliegt uns. 

 
§ 9 Gerichtsstand – Erfüllungsort 

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Ge-
schäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berech-
tigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht 
zu verklagen. 
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. 
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 
 
 

Ganderkesee der 06.11.2018 


